An die

Gemeinde Empersdorf

8081 Empersdorf

Betreff: Steiermarkleitung 380 kV Leitung Kainachtal-Südburgenland

Genehmigung nach dem UVP-G 2000 vom 21.03.2005, FA13A-43.10-1429/05-2008

Stellungnahme

Mit Bescheid vom 21.03.2005 (FA13A-43.10-1429/05-2008) erteilte die Steiermärkische Landesregierung die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der 380 kV-Steiermarkleitung. 

Auf Grund nachstehender Ausführungen zum Schutzgut „Biotope und Ökosysteme“ bzw. „Pflanzen- oder Tierbestand“ wird empfohlen, gegen diesen Bescheid gemäß § 40 UVP-G 2000 das Rechtsmittel der Berufung anzuwenden. Der Berufungsantrag ist bezüglich des Schutzgutes „Biotope und Ökosysteme“ bzw. „Pflanzen- oder Tierbestand“ folgend zu begründen:

Die Genehmigungsvoraussetzung stützt sich auf die Fachgutachten „Teilgutachten Biotope und Ökosysteme“ vom 29.06.04, Dipl.-Ing. Fasching, Steiermärkische Landesregierung, Fachstelle Naturschutz, FA13C-54V44/56-2004, „Ergänzung zum Erstgutachten vom 29. Juni 2004“ vom 10.12.04, Dipl.-Ing. Fasching, Steiermärkische Landesregierung, Fachstelle Naturschutz, FA13C-54V44/82-2004, „Ornithologie“ vom 17.11.04, Mag. Dr. Ranner, Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abt. 5, die mit dem Umweltverträglichkeitsgutachten eine Einheit bilden. 

Diese Einheit wiederum stützt sich in ihrem Gutachten auf einen Befund, der aus der Umweltverträglichkeitserklärung der Antragstellerin (UVE-A Zusammenfassung, Vorhabensbeschreibung, TE-A, TE-C + Ergänzungen bilden den Technischen Befund, UVE-D ergibt den naturräumlichen und biologischen Befund) und einem ergänzenden Befund im Gutachten „Ergänzung zum Erstgutachten vom 29. Juni 2004“ vom 10.12.04, Dipl.-Ing. Fasching, besteht. 

Daher ist die Beurteilung der Belastung der Umwelt hinsichtlich des Pflanzen- oder Tierbestandes zurückzuweisen, da das diesbezügliche Gutachten:

a) unvollständig ist;

b) schwere Mängel und Widersprüche aufweist;

und

c) einem an sich als nicht umweltverträglich beurteilten Projekt durch die Vorschreibung von Auflagen eine Umweltverträglichkeit zuerkennt, diesen Auflagen aber die Bestimmtheit fehlt (M 88. und 89, N 90., 93.) und die Wirksamkeiten ohne fachliche Rechtfertigung unterstellt wird (M 88. und 89., N 92., und N 93.), und denen ein Bindungswille der Antragstellerinnen bezüglich der Umsetzung der Maßnahmen unterstellt wird, der nicht zu erkennen ist (N 93.);

d) die Wechselwirkung zwischen Auflagen nicht bedacht wurden (H 68. mit N 93); 

ad a)

a1) Vom Amtsachverständigen für das Teilgutachten „Biotope und Ökosysteme“, Dipl.-Ing. Fasching wurde im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 19.10.2004 zu Recht festgestellt, dass eine Mindestanforderung an die Umweltverträglichkeitserklärung eine Vegetationskartierung 200 m links und rechts der Leitungstrasse sowie die Kartierung der gesamten Fauna auf dieser Fläche sind.

Diese Notwendigkeit besteht aus fachlicher Sicht, da durch das Vorhaben für den Zeitraum des Bestehens der Freileitung: 

· auf einer Fläche von 271 ha der Waldaufwuchs auf eine zulässige Aufwuchshöhe beschränkt bleibt und dadurch gefährdete Biotoptypen
 in ihrer natürlichen Baumartenzusammensetzung nachteilig verändert und einer höheren Nutzungsintensität ausgesetzt werden
; 

· auf einer Fläche von 25,5 ha durch eine befristete Rodung eine Baustraße errichtet wird (UV-Gutachten, Seite 33), die auch für schweres Baugerät befestigt wird (Genehmigungsbescheid, Auflage 75.) und zu Eingriffen in den lokalen Wasserhaushalt führt (UV-Gutachten, Seite 133). 

Es wurde keine Erhebung der Waldbiotoptypen und keine, wie vom Gutachter gefordert, Vegetationskartierung durchgeführt und es liegt kein vorhandenes Wissen oder Fachliteratur diesbezüglich vor. Ob die Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich der möglicherweise betroffenen Waldbiotoptypen, ein erträgliches Maß nicht übersteigen, kann nicht beurteilt werden. Diese fehlende und wesentliche Beurteilungsgrundlage bezieht sich auf 50%
 der gesamten Leitungsstrecke.

a 2) Die Errichtung der Baustraße zerstört möglicherweise Standorte geschützter Pflanzenarten (lt. Steir. Naturschutzverordnung idgF. und § 13c Steiermärkisches NSchG idgF.) und diese Arten selbst. Mit Ausnahme der Maststandorte wurde keine Kartierung hinsichtlich geschützter Pflanzenarten durchgeführt und es liegt kein vorhandenes Wissen oder Fachliteratur diesbezüglich vor. Diese fehlende und wesentliche Beurteilungsgrundlage bezieht sich auf 50% der gesamten Leitungsstrecke oder eine Fläche von 25,5 ha.

Zu diesem Thema stellt der Sachverständige in seinem Gutachten vom 29. Juni 2004 (Teilgutachten Biotope und Ökosysteme, Dipl.-Ing. Fasching, Seite 16) lediglich fest „Die Biotopkartierung
 stellt Untersuchungsergebnisse mit vegetationskundlicher Wertigkeit dar und bietet fachliche Grundlage für Gutachten. Die Biotope im oststeirischen Hügelland sind jedoch nicht als Schutzgut ausgewiesen, weil sie als durchschnittlich strukturierte Mischwaldbereiche keinen besonderen Schutzstatus bzw. keine besondere Wertigkeit erlangen.“ Eine Bewertung des Vorhabens auf diese als „Biotope“ bezeichneten Flächen unterbleibt. 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 19.10.2004 begründet der Sachverständige Dipl.-Ing. Fasching die Nichtbewertung damit, dass über Gebiete außerhalb von Schutzgebieten, ihm keine Kartierungsergebnisse zur Verfügung stehen und er nicht über ausreichend „Personal“ und „Ressourcen“ verfügt, Erhebungen durchführen zu lassen. 

Dennoch behauptet der Sachverständige Dipl.-Ing. Fasching in einem weiteren Gutachten nur 2 Monate später (Ergänzung zum Erstgutachten, am 10.12.2004, Dipl.-Ing. Fasching, Seite 22), ohne dass die fehlenden Kartierungen durchgeführt wurden: „Da keine Anhang I – Arten der Vogelschutzrichtlinie oder FFH-Arten oder geschützte Lebensräume wie z.B. FFH-Lebensräume vom Vorhaben durch Flächenverbrauch oder indirekt erheblich betroffen sind, sind auch keine erheblichen Auswirkungen auf EU-Schutzgüter zu erwarten. ... Die Auswirkungen des Eingriffes in den Wald wird unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen, die Einrichtung von Altholzzellen im Gesamtausmaß von etwa 60 ha als verträglich für das Ökosystem Wald bewertet.“ Zu bemerken ist, dass der Sachverständige die Herstellung von Altholzzellen als geeignete Maßnahme bewertet, da er darin eine vorgesehene Außernutzungsstellung von Waldflächen (Ergänzung zum Erstgutachten, Seite 22) im Gesamtausmaß von 60 ha sieht. Tatsächlich ist weder laut UVE, noch als Auflage im Bescheid vorgesehen, eine Außernutzungsstellung von Waldflächen zu realisieren. In den Erwägungen zu den Genehmigungsvoraussetzungen laut Anforderungen nach § 17 Abs 4 UVP-G wird eine Außernutzungsstellung von Waldflächen für das Flächenausmaß von 33,47 ha sogar ausgeschlossen, da für diese Fläche eine Umwandlung von „standortswidrigen Nadelholzbeständen“ in „standortgerechte Laubmischwälder“ vorgeschrieben ist (Bescheid, S. 76, Auflage 68) und diese Fläche aber Teil der Ausgleichsfläche ist
. 

Bezüglich der flächenhaften Auswirkungen auf die „Fauna“ stellt der Gutachter Dipl.-Ing. Fasching richtiger Weise fest: „Mögliche nachteilige Auswirkungen des Vorhabens in altholzreichen Waldbeständen sind Flächeninanspruchnahme von Lebensräumen sensibler Tier- und Pflanzenarten, die Trennwirkung durch Herstellung von Unterbrechungen in Lebensraumkomplexen durch Waldschneisen und erhöhte Vogelschlaggefahr.“ Die geplante Baustrasse „ .... verkleinert den Lebensraum von waldbewohnenden Tierarten und die Vorkommensflächen von Pflanzenarten und stellt eine Unterbrechung von zusammenhängenden Lebensräumen mit unterschiedlicher Trennwirkung für die einzelnen Schutzgüter dar“ (Ergänzung zum Erstgutachten, am 10.12.2004, Dipl.-Ing. Fasching, Seite 15).
Warum der Gutachter dennoch das Vorhaben trotz dieser Auswirkungen auf einer Fläche von 270 ha für umweltverträglich bewertet, obwohl den 270 ha nur eine „Ausgleichsfläche“ von 60 ha gegenübergestellt wird, ist nicht nachvollziehbar und wird auch vom Gutachter nicht begründet.

a 3) An waldbewohnenden Tierarten oder sensiblen Tierarten altholzreicher Waldbestände, wurde ausschließlich die Gruppe der Vögel im Befund berücksichtigt, obwohl als Mindestvoraussetzung der Begriff „gesamte Fauna“ vom Sachverständigen gewählt wurde. Zwar wäre es der Antragstellerin nicht zumutbar und auch nicht nach dem Stand der Technik durchführbar, im entsprechenden Eingriffsbereich die Erhebung der „gesamten Fauna“ durchzuführen, jedoch ist die Beschränkung auf nur eine Gruppe der Fauna (Vögel) nicht problemangemessen. Durch die doch vergleichsweise hohe Mobilität dieser Tiergruppe ist die potenzielle Gefährdung, die derartige Eingriffe auch entfalten können, nicht repräsentativ abbildbar (bezogen auf geschützte Arten, lt. Steir. Naturschutzverordnung idgF. und § 13c Steiermärkisches NSchG idgF). Die im Befund behauptete Kartierung der Gruppe der Amphibien und Reptilien wäre geeignet, den Bezugsraum der Beurteilung auf einen angemesseneren Maßstab im Bereich der Wälder zu bringen, wenn die angewandte Methode den fachlichen Kriterien entsprochen hätte (beiliegende Erläuterung Nr. 3). Durch das Wissen über die vorhandenen totholzreichen Wälder, müsste eine Organismengruppe der Totholzfauna sowie auf Grund ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung die Gruppe der Fledermäuse einbezogen werden, um angemessen beurteilen zu können, ob der Eingriff durch das Vorhaben für geschützte Tierarten (lt. Steir. Naturschutzverordnung idgF. und § 13c Steiermärkisches NSchG idgF) ein erträgliches Maß nicht überschreitet.

a 4) Durch die Errichtung der geplanten Freileitung geht ein erhebliches Gefährdungspotenzial für die Gruppe der Vögel aus, das u. a. durch die Gefahr der Kollision mit der Freileitung verursacht wird. Der Sachverständige für Ornithologie, Mag. Dr. Ranner beurteilt in seinem Gutachten (SV-Gutachten vom 17.11.04, Seite 2), dass die Talräume
 im Gebiet als Leitlinie für den Vogelzug fungieren, Funktion als Brut- und Nahrungsraum naturschutzfachlich bedeutsamer Arten haben und eine hohe Kollisionswahrscheinlichkeit für Entenvögel, Taucher, Watvögel, Schwarz- und Weisstorch, Waldvogelarten, Wespenbussard und andere Greifvögel, Waldschnepfen und Tauben besteht.

· Das eingereichte Vorhaben liegt innerhalb des vorgeschlagenen Vogelschutzgebietes (nach der Richtlinie 79/409/EG) und des gleichnamigen, aber noch nicht verordneten Natura 2000-Gebietes Lafnitztal-Neudauer Teiche (AT2208000) sowie außerhalb verordneter Europaschutzgebiete, die es aber durch die Durchschneidung der zuführenden Flusstäler (Leitlinie für den Vogelzug dort vorkommender Vogelarten ) berührt: Steirisches Jogl- und Wechselland (LGBL 68/2002, verbindendes Flusstal Lafnitz), Feistritzklamm/Herberstein (LGBL 67/2002, verbindendes Flusstal Feistritz), Schwarze und Weiße Sulm (LGBL 8/2003, verbindendes Flusstal Mur) sowie außerhalb des vorgeschlagenen Vogelschutzgebietes (nach der Richtlinie 79/409/EG) Hartberger-Gmoos (AT2211000). Des weiteren liegt das eingereichte Vorhaben innerhalb von noch nicht nominierten Vogelschutzgebieten, da die berührten Waldflächen des oststeirischen Hügellandes als zahlen- und flächenmäßig best geeignetste Gebiete Österreichs als Lebensraum für die Vogelarten Schwarzstorch und Wespenbussard zu beurteilen sind sowie berührte Täler als zahlen- und flächenmäßig best geeignetstes Gebiet Österreichs als Lebensraum für die Vogelart Weißstorch (Artikel 4, Richtlinie 79/409/EG, beiliegende Erläuterung Nr. 4 mit Karten).

Zwar sieht das Steiermärkische NSchG idgF nur für verordnete Europaschutzgebiete eine Verträglichkeitsprüfung (§ 13b, Stmk. NSchG idgF) vor, jedoch entspricht nach Meinung der zuständigen Kommissionsdienststelle der EU die Bestimmung des Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG sinngemäß dem Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 79/409/EG und ist für nominierte Vogelschutzgebiete ab dem Zeitpunkt der Gebietserklärung und für nicht nominierte Vogelschutzgebiete ab dem Datum 01.01.1995 anzuwenden (Natura 2000 – Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Informationsbroschüre, Seite 12).

Die gebotenen Verträglichkeitsprüfungen wurden nicht durchgeführt. Im Bewilligungsbescheid wurde ohne fachliche Rechtfertigung behauptet, dass nur zwei Natura 2000-Gebiete berührt wären (Bescheid, Seite 166, Hartberger Gmoos und Lafnitztal-Neudauer Teiche) sowie eine durchgeführte Verträglichkeitsprüfung in Anwendung der Kriterien des Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG. Was unter „Kriterien“ zu verstehen ist, wurde nicht offengelegt. Von der Europäischen Kommission, GD Umwelt wurden Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Richtlinie 92/43/EWG (Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf Natura – 2000 – Gebiete.- November 2001, 75 pp) veröffentlicht. Als erster Schritt wäre ein „Screening“ durchzuführen, welches in die Beurteilung mündet, ob eine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist. In dieser ersten Phase ist u.a. das Gebietsmanagement und die Gebietsmerkmale (Erhaltungszustand der Schutzgüter) darzulegen. 

Weder im Befund noch in den Gutachten wird der Erhaltungszustand der Schutzgüter zu den im Bescheid angeführten Natura 2000 – Gebieten erwähnt auch geplante Maßnahmen (Gebietsmanagement) zum Erhaltungszustand des Gebietes Lafnitztal-Neudauer Teiche werden verschwiegen
, die durch das Vorhaben erheblich und nachhaltig beeinträchtigt werden, da insbesondere jene Flächen, die vom Vorhaben direkt berührt sind, Ziel eines Gebietsmanagements sind. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da in der Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Gebiet Lafnitztal-Neudauer Teiche, die Verneinung von Auswirkungen durch den Sachverständigen durchgehend für alle Vogelarten mit dem Hinweis „regulierter Fluss im Abschnitt ist kein DZ-Biotop: keine Auswirkungen“ oder „regulierter Fluss im Abschnitt ist kein DZ-Biotop: keine Auswirkungen“ (Ergänzung zum Erstgutachten, am 10.12.04, Dipl.-Ing. Fasching, S.34 bis S.36) begründet werden.
Daher irrt die Behörde wenn sie „keine Einwirkungen auf Schutzgüter“ (Bescheid Seite 167) feststellt.

a 5) Das Vorhaben der Errichtung der teilweise mitgeführten 110 kV-Leitungen über eine Länge von insgesamt rund 44,8 km (inkl. dem Abtrag von ca. 32 km 110 kV-Leitungen) wird in den Gutachten zu Biotope und Ökosysteme nicht behandelt und beurteilt, obwohl dieser Eingriff in seiner Längenerstreckung über 44 km beträgt.

ad b) 

b 1) In der Behandlung der Gesamtbewertung nach §17 Abs 5 UVP-G 179 verneint die Behörde die Frage der Abweisung des Genehmigungsantrages, die sich aus der abschnittsweisen Unverträglichkeit der projektierten Variante im Landschaftsschutzgebiet Murauen (Schutzgut Landschaft) ergeben könnte (Bescheid Seite 179) unter Auflistung der Gründe für die Verneinung. Unter anderem wird dargelegt: „Für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes Murauen lassen sich die vom Fachgutachter für das Landschaftsbild konstatierten Auswirkungen insofern relativieren, als der Fachgutachter für Biotope und Ökosysteme als diesbezüglich primär facheinschlägiger Gutachter die Überspannung des Gebietes begrüßt, da dadurch aus der Sicht seines Fachgebiets keine nachteiligen Eingriffe in die Schutzzwecke des Landschaftsschutzgebietes zu befürchten sind.“

Diese Begründung steht jedoch im Widerspruch zur Feststellung des Gutachters für Biotope und Ökosysteme, Dipl.-Ing. Fasching, der für die Murauen beurteilt: „Das Vogelschlagrisiko wird durch fachgerechte Markierung der Leitungen nach dem Stand des Wissens und der Technik möglichst gemindert, kann aber nicht vermieden werden, daher verbleiben hoch negative Auswirkungen, weil Vogelschlag bei einzelnen Individuen nicht auszuschließen ist.“ (Ergänzungen zum Erstgutachten, am 10.12.04, Dipl.-Ing. Fasching, Seite 30).

Aus dem Verbleib „hoch negativer Auswirkungen“ kann wohl kein „Begrüßen“ abgeleitet werden oder das Befürchten nachteiliger Eingriffe verneint werden.

b 2) In mehreren Einwendungen wurde der fachlich unzureichende Befund zur Vogelfauna (insb. Großvogelfauna und Abgrenzung des Untersuchungsraumes) beklagt. Diesbezügliche Einwendungen wurden abgewiesen und darauf verwiesen, dass: „Gemäß den Ausführungen der naturschutzfachlichen Sachverständigen (Sachverständiger für Biotope und Ökosysteme, Sachverständiger für Ornithologie) reicht der in den Projektunterlagen dargestellte Untersuchungsraum hingegen für die Beurteilung des Einflusses auf die Avifauna sehr wohl aus“ sowie, dass nach anerkannten Methoden vorgegangen worden wäre und „Die naturschutzfachlichen Sachverständigen stellten zudem fest, dass durch das Vorhaben keine Auswirkungen auf geschützte oder gefährdete Vogelarten oder Artengemeinschaften zu erwarten sind, da keine lokalen oder regionalen Bestände von Vogelarten durch Vogelschlag in ihrem Vorkommen oder in ihrem Bestand gefährdet sind. Mit dem Vorhaben sind auch keine nachhaltigen und erheblichen Auswirkungen auf den Bestand des Schwarzstorches verbunden. Der Gesamtbestand des Wespenbussards ist durch das Vorhaben nicht gefährdet, es ist auch mit keiner erheblichen Herabsetzung der Brutdichte dieser Vogelart im Projektgebiet zu rechnen“.

Dazu ist anzuführen, dass der Sachverständige für Ornithologie nicht den dargestellten Untersuchungsraum für ausreichend beurteilt hat, sondern betont, dass er nur darlegt: ...durch welche Maßnahmen auf jenen Abschnitten, in denen die Erheblichkeit des Eingriffes als „mittel“ oder höher einzustufen ist, negative Auswirkungen, ..., gemindert werden können“ (Gutachten Mag. Dr. Ranner vom 17.11.04, Seite 2). Er weißt ausdrücklich darauf hin, dass sich sein Gutachten nur auf diesen Aspekt bezieht und: „Als Grundlage für die Beurteilung des Kollisionsrisikos entlang der einzelnen Abschnitte können die in den Einreichunterlagen (UVE Fachbereich Biotope und Ökosysteme) enthaltenen Tabellen zu Vorkommen der verschiedenen Vogelarten in den definierten Leitungsabschnitten herangezogen werden“. 

Die behauptete Feststellung der Verneinung von Auswirkungen auf die Vogelfauna, insbesondere auf Schwarzstorch und Wespenbussard ist nur im Gutachten des Sachverständigen für Biotope und Ökosysteme zu finden.

Auch wenn kein entsprechender Befund erstellt wurde, ist dem Gutachter zuzustimmen, dass der Schwarzstorch im gesamten Gebiet entlang der Trasse vorkommt, das Vorhabensgebiet im Aktionsraum mehrerer Brutpaare liegt, einige Horste sich auch im Nahbereich der Leitung befinden (Ergänzung zum Erstgutachten Seite 18f) und in Folge von Schneisenaufhieb oder der Aufgabe eines oder einiger Brutplätze während der Bauphase eine Beeinträchtigung des österreichischen Bestandes von etwa 1-2% zu erwarten ist (Ergänzung zum Erstgutachten Seite 19). 

Unrecht hat der Sachverständige allerdings in der Schlussfolgerung und Bewertung, dass aus diesem Grund für den Bestand des Schwarzstorchs keine nachhaltigen und erheblichen Auswirkungen verbunden sind. Der Sachverständige irrt, wenn er meint die gravierenden Umweltauswirkungen (Erhebliche Beeinträchtigung von 1 bis 2% des österreichischen Gesamtbestandes) durch die Erweiterung des Betrachtungsraumes über den unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Projekt hinaus, relativieren und verharmlosen zu können. Der Sachverständige beschränkt sich mit dieser unzulässigen Erweiterung des Betrachtungsraumes nicht nur auf den Schwarzstorch sondern wendet dies auch auf die geschützte Art Wespenbussard an (Beeinträchtigung von etwa weniger als 1% des österreichischen Bestandes). 

Die Beurteilung der Auswirkungen auf die geschützte Vogelart Uhu durch den Sachverständigen für Biotope und Ökosysteme ist ebenfalls mit schwersten fachlichen Mängeln behaftet und die fachliche Bewertung ist falsch. Der Gutachter behauptet, diese Vogelart sei auf Grund der nächtlichen Jagdweise, die ein hervorragendes Sehvermögen verlangt, einem geringen Risiko hinsichtlich einer Kollision mit einer Freileitung ausgesetzt (Ergänzung zum Erstgutachten, Seit 20) - eine Wertung, die durch Literatur widerlegt ist
. Der Gutachter stellt fest, dass das Vorhaben zweifellos innerhalb des Aktionsraumes dieser Art liegt und der Verlust auch nur eines Individuums eine erhebliche Auswirkung für den lokalen Brutbestand hätte. In der Beurteilung schließt er aber eine erhebliche Auswirkung aus, indem er den Betrachtungsraum, diesmal nicht auf ganz Österreich, aber auf das Gesamtgebiet des Bundesland Steiermark ausdehnt. Daher verneint der Gutachter eine erhebliche Auswirkung, da für den Gesamtbestand in der Steiermark keine Gefährdung anzunehmen ist.

Die Bewertungsmethodik, die Projektauswirkungen nicht im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zu beurteilen, sondern eine, teilweise unbegrenzte, Erweiterung des Betrachtungsraumes vorzunehmen, wendet der Gutachter auch bei der Beurteilung der Auswirkungen auf Vogelarten an, die im Durchzug und auf Nahrungssuche die Tallandschaften aufsuchen. Er verneint eine nachteilige Auswirkung, da nicht zu erwarten sei, dass Vogelarten nur dort ziehen, wo die Freileitung geplant ist oder nur dort nach Nahrung suchen (Ergänzung zum Erstgutachten, Dipl.-Ing. Fasching, Seite 23). Auch in diesem Fall stützt der Gutachter seine Schlussfolgerung mit der Begründung, eine nachteilige Auswirkung ist nicht anzunehmen, da die Vogelarten ja auch wo anders noch vorkommen. 

Wenn diese Art der Betrachtungsweise zulässig wäre, wäre jedwede Beeinträchtigung geschützter Arten zulässig, solange von einem zu beurteilenden Vorhaben nicht die letzten Individuen oder die letzte Population betroffen ist. Eine derartige Logik würde jede rechtliche Schutzbestimmung zu Tieren und Pflanzen in Frage stellen. Es ist zu bezweifeln, ob solche Schlussfolgerungen auch der Intention eines UVP-Gesetzes entsprechen.

Erhebliche Auswirkungen auf die Vogelfauna werden vom Gutachter für Biotope und Ökosysteme verneint, da verschiedene Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind, durch die im Laufe der Jahre eine Verträglichkeit eintritt (Teilgutachten Biotope und Ökosysteme, am 29.06.04, Dipl.-Ing. Fasching). Diese Beurteilung ist aus oben angeführten Gründen nicht nachvollziehbar, widerspricht aber auch dem eigenen Befund des Gutachters. Der Befund des Gutachters (UVE-Steiermarkleitung, Teilbereich: Biotope und Ökosysteme) erbrachte unter Berücksichtigung aller angebotenen Ausgleichsmaßnahmen, eine hohe Resterheblichkeit für 13 der betroffenen Standortgemeinden (41% der betroffenen Gemeinden: Blaindorf, Ebersdorf, Empersdorf, Großsteinbach, Hartberg, Hartl, Hofstätten a.d. Raab, Kaindorf, Krumegg, Pirching am Traubenberg, St. Johann i.d. Haide, St. Margarethen/Raab, St. Ulrich am Waasen; UVE Kapitel 4 Seite 147 bis 253) bzw. in 9 der 30 Untersuchungsabschnitte (30%). 

In der Beurteilung des Gutachters bleibt dies ohne fachliche Rechtfertigung unerwähnt. 

In einem ergänzenden Befund des Gutachters (UVE, Anhang 5, Ergänzungen: Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen) wird in veränderter Form eine Beurteilung der Resterheblichkeit unter Berücksichtigung aller Maßnahmen durchgeführt. In dieser Darstellung sind für 5 Gemeinden erhebliche Auswirkung (u. a. für das Natura 2000-Gebiet Hartberger Gmoos) beurteilt, wobei im Vergleich zur Erstfassung, hohe Erheblichkeit auslösende Vogelarten in vielen Abschnitten im ergänzenden Befund ohne einer fachlichen Rechtfertigung weggelassen wurden (Schwarzstorch, Waldschnepfe, Weißstorch, Krickente, Knäkente, Löffelnent, Pfeifente, Rohrweihe, Wiesenweihe, Tüpfelsumpfhuhn, Bruchwasserläufer, Uferschepfe, Bekassine, Zwergschnepfe, Waldschnepfe, Wiedehopf, Raubwürger und Zwergdommel).

b 3) Die einzige Materie, die von einem Gutachter mit ausreichend ornithologischem Sachverstand beurteilt wurde, ist die Frage der Methode der Reduktion des Kollisionsrisikos für Vögel (Gutachten Mag. Dr. Ranner vom 17.11.04). Er kommt zum Urteil: "Um eine Verträglichkeit der Leitung hinsichtlich des Naturschutzes zu gewährleisten, ist es daher unter anderem erforderlich, die Leitungsdrähte in Abschnitten mit erhöhtem Kollisionsrisiko durch geeignete Markierungsmethoden für Vögel besser erkennbar zu machen.“ 

Hinsichtlich der Markierungsmethoden verweist er dann auf den Stand der Technik und des Wissens und auf ein diesbezügliches Literaturzitat aus dem Jahre 1997. 

Da die Frage des Schutzes der Vogelfauna vor Kollisionen mit Leitungsdrähten ein international bekanntes und bearbeitetes Problem ist, zahlreiche Literatur vorliegt und von allen damit befassten Gutachtern zum gegenständlichen Verfahren als bedeutend erkannt und dargestellt wurde, ist es unverständlich, dass im Gutachten nur die Erkennbarmachung der Leitung durch Markierung dezidiert angesprochen wird. Zusätzlich erforderliche Maßnahmen werden durch die Verwendung von „unter anderem“ nicht konkretisiert und daher bleibt das Gutachten unklar. Da der Gutachter ausschließlich zur Frage, wie die Gefährdung der Vögel durch Kollision mit den Leitungsseilen gemindert werden könne, Stellung nimmt, müsste sich das „unter anderem“ auch darauf beziehen. Somit sind laut seinem Gutachten entsprechende Markierung und Anderes notwendig, um eine Verträglichkeit, bezogen auf diesen Aspekt, zu gewährleisten. 

Dieser Vorschlag für eine Auflage wird von der Behörde nur dahingehend berücksichtigt, als verschiedene Markierungsarten für Abschnitte, entsprechend einer Beurteilung in der UVE Fachbereich Biotope und Ökosysteme, festgelegt werden. 

Aus Sicht der naturschutzfachlichen Sachverständigen ist im Hinblick auf die Avifauna in erster Linie das Kollisionsrisiko entlang der geplanten Leitungstrasse zu beachten. 

„Das Kollisionsrisiko (Verletzung oder Tod durch Anprall des fliegenden Vogels an die Leitung) ist abschnittsweise unterschiedlich erheblich zu beurteilen. Diese Unterschiede in der Erheblichkeit ergeben sich aus der Verteilung der Vorkommen bestimmter, naturschutzfachlich bedeutender bzw. besonders risikoexponierter Vogelarten sowie der Funktion bestimmter Talräume als Leitlinien für den Vogelzug.“

Die Schlussfolgerung des Gutachters, dass diesbezüglich das Vorhaben als verträglich zu bewerten ist kann nicht nachvollzogen werden. 

Dadurch, dass im Rahmen der Auflagen keine weiteren Maßnahmen außer Markierungen vorgesehen sind, diese weiteren Maßnahmen zur Minderung des Kollisionsrisikos aber laut Gutachten erforderlich sind, um eine Verträglichkeit der Leitung hinsichtlich des Kollisionsrisikos für Vogelarten zu gewährleisten, ist diesbezüglich die Leitung als „unverträglich“ zu bewerten.

Die Forderung weiterer Maßnahmen erklärt sich auch an Hand des aktuellen Wissensstandes. So wurden für die EU-Staaten gültige Empfehlungen ausgearbeitet, die inhaltlich auch von den Staaten der Berner Convention anerkannt wurden (Dr. Dieter Haas, Leiter der NABU-BAG Stromtod, D-72459 Albstadt in E-mail vom 05. Jänner 2005), in denen dargestellt ist, mit welchen Methoden das Kollisionsrisiko an Freileitungen gesenkt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass diese Empfehlungen den Stand der Technik und des Wissens widerspiegeln. Markierungen sind zwar ergänzende Maßnahmen, aber es sind vor allem konstruktive Maßnahmen (Anordnung der Leiterseile in einer Ebene, Verzicht auf Erdseile) die geeignet sind, das Kollisionsrisiko zu verringern
.

ad c)

c 1) Auflagen mit fehlender Bestimmtheit:

88. was ist eine „entsprechende“ Witterung; was sind „Gelbbauchunkenbiotope“ und wer soll diese „antreffen“; 

90. wer legt fest, dass sich der Stand der Technik und des Wissens geändert hat (die ökologische Bauaufsicht ist ein Auftragnehmer der Antragstellerin; die Einhaltung von Anforderungen des Auftragnehmers an den Auftraggeber, ist auf Grund der Befangenheit des Auftragnehmers nicht zu erwarten bzw. ein Entgegenkommen des Auftragnehmers naheliegend); bereits die Auflagepunkte des Bescheides entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und des Wissens (fehlende konstruktive Maßnahmen);

93. sowohl die Fachgutachten als auch das UV-Gutachten stützen sich in der Begründung, dass das an sich für Biotope und Ökosysteme (Pflanzen und Tiere) nicht umweltverträgliche Projekt eine Umweltverträglichkeit im Fachbereich Biotope und Ökosysteme erlangt, auf diese Auflage.

Was sind jedoch Altholzzellen in Wäldern? In der UVE ist die „Förderung von Altholzzellen“ vorgesehen. Beurteilungsbasis des Fachgutachters war die Herstellung von Altholzzellen durch Außernutzungsstellung. Eine Außernutzungsstellung ist überprüfbar, aber was ist unter „Förderung“ zu verstehen? Wie definiert sich Altholz? Ist unter dem Begriff „Zelle“ ein einzelner Baum zu verstehen, müssen es mehrere sein. 

In Bezug auf den Umfang dieser Maßnahme geht der Gutachter von 60 ha aus. Die Antragstellerin nennt in der UVE keine Flächen nur Leitungsabschnitte bzw. Gemeinden. 

Wie leitet der Gutachter aus dieser Auflage das Flächenmaß 60 ha ab? 

Wie leitet die Behörde aus dieser Auflage das Flächenmaß 55 ha ab?

Was ist unter „Flächenstillegungen“ laut UVE zu verstehen? 

In der UVE werden in der Agrarlandschaft Förderungen von Streuobstwiesen und Wiesenrückführungen angeboten aber keine Flächenstillegungen!

c 2) Auflagen ohne Wirksamkeit

88. Gelbbauchunken können nicht in einer wirksamen Form umgesiedelt werden. Durch ihre Orttreue kehren sie zum ursprünglichen Laichgewässer wieder zurück (verenden großteils, wenn dieses nicht mehr vorhanden sind), nur ein Bruchteil der Individuen hält sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Gewässer auf und das Zeitfenster für das Auffinden von Individuen ist sehr kurz. Es ist lebensfremd anzunehmen, dass Auftragnehmer der Antragstellerin bei der Errichtung der Baustraße oder den Schlägerungen auf „Gelbbauchunkenbiotope“ achten und außerdem wären sie auch fachlich überfordert. In der Literatur ist lediglich belegt, dass eine Umsiedlung nicht möglich ist.

89. Was sind die „betroffenen“ Fledermausquartiere. Diesbezüglich wurde kein Befund erstellt. Es ist unbekannt, welche Fledermausarten im Vorhabensgebiet vorkommen und wo sich ihre Quartiere befinden. Was sind „Fledermauskästen“? Es gibt artspezifische unterschiedliche „Fledermauskästen“. „Fledermauskästen“ werden nur als Ausweichquartiere genutzt und können Baumhöhlen nicht ersetzen (Überwinterung) und bedürfen eines hohen fachgerechten Betreuungsaufwandes. Wer soll beurteilen welche Strukturen Fledermausquartiere sind?

Wie soll ein Ausgleich für betroffene Fledermausquartiere geschaffen werden, wenn die Schlägerungen im November bis Ende Februar durchgeführt werden? In dieser Zeit angetroffene Fledermäuse verenden und benötigen keine „Fledermausquartiere“ mehr. Es ist lebensfremd anzunehmen, dass Auftragnehmer, die Schlägerungen durchführen auf Fledermausquartiere achten oder diese erkennen können. Was ist mit den Waldbesitzern, die die Schlägerungen selbst durchführen?

92. Die geplanten Schlägerungen können und sollen offenbar, überwiegend auch von den Waldbesitzern durchgeführt werden
. Die Waldbesitzer sind an diese Auflage nicht gebunden, verursachen zusätzliche und erhebliche Auswirkungen (Schlägerungen während der Brutzeit geschützter Vogelarten) und werden für dies Arbeiten entschädigt. Auch für die Konsenswerberin ist möglicherweise die Leistung derartiger „Entschädigungen“ von Vorteil und wird angestrebt, da sie dadurch für die Legung der Waldschneisen zeitlich ungebunden ist.

93. Im Befund und Gutachten des Sachverständigen werden die Ausgleichsmaßnahmen dahingehend bewertet, dass sie für alle Vogelarten, die durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt sind, eine Verträglichkeit hervorrufen.

Laut UVE sind an 27 Standorten „Förderung von Altholzzellen“ vorgesehen (beiliegende Erläuterung Nr. 5). Diese bilden laut Bescheid die Summe von 55 ha (Erwägung zu den Genehmigungsvoraussetzungen, Anforderungen nach § 17 Abs 4 UVP-G, Seite 176), wobei sich dieses Flächenausmaß aus der UVE nicht begründen lässt und ein Bindungswille der Antragstellerin ist, entgegen der Feststellung der Behörde, in der Umweltverträglichkeitserklärung diesbezüglich nicht zu erkennen. Durch diese Ausgleichsmaßnahmen ergibt sich nach Auffassung der Behörde aber u. a. die Umweltverträglichkeit des Gesamtvorhabens im Hinblick auf die Schutzgüter Wald sowie Biotope und Ökosysteme (Bescheid Seite 177). Sieht man darüber hinweg, dass die Flächenangabe von 55 ha unter jener liegt, die für die Bewertung „umweltverträglich“ durch den Sachverständigen ausschlaggebend war, nämlich 60 ha und diese auf eine Außernutzungsstellung (Ergänzung zum Erstgutachten, Dipl.-Ing. Fasching, Seite 22) bezogen wird, bleibt die Tatsache, dass von den 55 ha, für 34 ha eine Bestandsumwandlung vorgeschrieben wurde (Auflage 68. und Bescheid Seite 176). 

Die Behauptung der Behörde, dass Ausgleichsflächen von 55 ha, im Ausmaß von 34 ha flächenident mit den forstlichen Ausgleichsflächen sind (Bescheid Seite 176), ist zurückzuweisen: „Da diesem Wald eine besondere Bedeutung wegen der hohen Wohlfahrtsfunktion als Leitfunktion, einer mittleren Schutz- und einer mittleren Erholungsfunktion zukommt, ist beabsichtigt, im Bereich des Wundschuher Teiles westlich der Autobahn Verbesserungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen in Form von Bestandesumwandlungen der sekundären Fichten- und Kiefernwälder mit einer Angriffsfläche im Ausmaß der dreifachen Schneisenfläche dieses Abschnittes (Waldflächen 6a, 7a, 8a und 9a) durchzuführen. Durch diese Ausgleichsmaßnahmen kann langfristig ein Ersatz für den sensiblen Bereich des „Weitendorferwaldes“ gefunden werden.“ (UV-Gutachten Seite 34); in diesem Abschnitt sind keine Ausgleichsmaßnahmen in Waldflächen hinsichtlich „Biotope und Ökosysteme“ vorgesehen (UVE Biotope und Ökosysteme, Anhang 5: Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachteiliger Auswirkungen, Seite 7) und können daher auch nicht flächenident sein.

Wie kann eine Waldfläche von 34 ha einen Beitrag zur Förderung von Altholzzellen leisten, wenn der Baumbestand geschlägert wird und die Fläche neu aufgeforstet wird?

Was ist auf den restlichen 21 ha Waldfläche (Abzüglich Bereich „Weitendorferwald“) zur Förderung von Altholzzellen vorgesehen? Ebenso die Schlägerung des Baumbestandes?

Es ist auch für jeden Fachfremden einsichtig und logisch, dass auf einer Fläche von weniger als 21 ha Wald, die sich auf mehrere Standorte entlang der Trasse aufteilt, keine wirksame Maßnahme realisiert werden kann, um eine Beeinträchtigung von 1-2% des österreichischen (!) Bestandes des Schwarzstorchs und zusätzlich eine Beeinträchtigung bis 1 % des österreichischen (!) Bestandes des Wespenbussards zu verhindern. Darüber hinaus soll diese, in Relation zur Gesamtbeeinträchtigung von 270 ha Waldfläche, sehr kleine Fläche (< 10% der beeinträchtigten Fläche) auch die Beeinträchtigung von Specht-Arten und anderen geschützten Waldbewohnern kompensieren und auch noch den Verlust von, mit der Leitung kollidierten Vogelindividuen, ausgleichen.

c 3) Auflage für die der Bindungswille der Antragstellerin nicht erkennbar ist:

93. In der UVE werden keine Ausgleichsflächen im Ausmaß von 55 ha Altholzzellen in Wäldern und 29 ha Flächenstilllegungen in der Agrarlandschaft angeboten (vgl. Erläuterung Nr. 5). 

ad d)

Auflagen mit ungünstigen und unbedachten Wechselwirkungen 

H 68. mit N 93.: Die Auflage 68. schreibt die Bestandsumwandlung von sekundären Fichten- und Kiefernwäldern im Mindestausmaß von 34 ha in den betroffenen Gemeinden bzw. in den an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinden auf vergleichbaren Standorten als zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen vor. Dazu sind die standortsfremden Bäume (insb. Fichte und „Kiefer“) zu fällen. Auflage 93 schreibt auf diesen Flächen Ausgleichsmaßnahmen zur Förderung von Altholzzellen vor, dies sollte eigentlich das Gegenteil von Schlägerungen sein und Förderziel sind u.a. Schwarzstorch und Wespenbussard. Beide Arten nutzen häufig Fichten, Rotföhre oder Schwarzkiefer als Horststandort. Auflage 68 kann je nach Standortwahl zu einer erheblichen Beeinträchtigung geschützter Vogelarten führen.

Dr. Josef Eisner

Steyr, 13.04.05

� Für den betroffenen Raum oststeirisches Hügelland (Teilbereich südöstliches Alpenvorland Österreichs) sind gefährdete Biotoptypen wie auch FFH-Waldlebensräume bekannt (Essl et al. 2002: Rote Liste gefährdeter Biotoptypen Österreichs. Wälder, Forste, Vorwälder. - Monographien Band 156, Umweltbundesamt; mit Verbreitungskarten der Waldbiotoptypen Österreichs im Anhang): 


Mitteleuropäischer und illyrischer bodenfeuchter Eichen-Hainbuchenwald (stark gefährdet mit erheblichem bis starkem Rückgang) 


Mitteleuropäischer und illyrischer bodentrockener Eichen-Hainbuchenwald (stark gefährdet mit starkem Rückgang) 


Mullbraunerde-Buchenwald (stark gefährdet mit erheblichem Rückgang) 


Sub- bis tiefmontaner bodensaurer Buchenwald (stark gefährdet mit starkem Rückgang) 


Bodensaurer Rotföhrenwald (gefährdet mit erheblichem Rückgang)





� Die Wiederaufforstung der geschlägerten Leitungstrasse ist im Auflagenpunkt 66 (H 2) und 67 (H 2) vorgeschrieben, wobei die Festlegung der Baumarten nach einem Fachkundigen für Forstwesen zu erfolgen hat und der Nadelholzanteil (Fichte, Tanne, Lärche, Kiefer) 30% der Pflanzen betragen darf. Dabei sind die so gepflanzten Kulturen solange zu ergänzen, zu pflegen und zu schützen, bis diese gesichert sind. Dies kann zur Folge haben, dass Laubwaldbiotoptypen, die in Österreich stark gefährdet sind, bis zu einem Anteil von 30% neu gepflanzter Baumarten, mit Fichte, Tanne, Lärche oder Kiefer-Arten beeinträchtigt werden. Die Bewertung „beeinträchtigt“ ist aus naturschutz- und vegetationskundlicher Sicht anzuwenden. Aus Sicht des Forstwesens stellt dies keine „Beeinträchtigung“ dar. 


Der geplante Großkahlhieb von 244 ha und die Errichtung einer Baustrasse auf dieser Schneise, erleichtert möglicherweise die forstliche Nutzung der angrenzenden Waldflächen, was wiederum zu einer Nutzungsintensivierung (beiliegende Erläuterung Nr. 1) und Verschlechterung des Erhaltungszustandes bis jetzt wenig genutzter und gefährdeter Waldbiotoptypen führen könnte.


Auf die Möglichkeit, auf Schneisen Energieholzflächen anzulegen, wird dezidiert hingewiesen (UV-Gutachten, Seite 116).





� Laut UV-Gutachten: Gesamtvorhaben 81 km, geplante Länge der Waldschneisen 41,2 km (Seite 34).





� Im Befund des Sachverständigen (UVE/Steiermarkleitung) wird in Unkenntnis der fachlichen Anforderungen an eine Biotopkartierung, eine Kartierung struktureller Waldeigenschaften als „Biotopkartierung“ bezeichnet und gewertet (vgl. beiliegende Erläuterung Nr. 2).


� Bescheid S. 176: Durch flächenbezogene Maßnahmen, wie insbesondere die Förderung von Altholzzellen, Bestandsumwandlungen in Wäldern, Wiesenrückführungen entlang der Trasse, etc. sollen die Eingriffe, insbesondere im Interesse der Vogelwelt, soweit als möglich ausgeglichen werden. Diese Ausgleichsflächen belaufen sich in der Steiermark auf 55 ha Wald (im Ausmaß von 34 ha flächenident mit den forstlichen Ausgleichsflächen) und auf 27 ha Wiesenflächen.





� Murtal, Raabtal, Feistritztal, Tal der Hartberger Safen, Lagnitztal (Gutachten Mag. Dr. Ranner, Seite 3)


� Laut Standarddatenbogen des Amt der Steiermärkischen Landesregierung: Ankauf/Pacht von Flächen zur Revitalisierung stärker begradigter Flussstrecken.


� Tatsächlich zählt der Uhu zu den durch Leitungskollisionen gefährdetsten Vogelarten (Schumacher, A., 2002: Die Berücksichtigung des Vogelschutzes an Energiefreileitungen im novellierten Bundesnaturschutzgesetz.- Naturschutz in Recht und Praxis – online, Heft 1, Seite 4, www.naturschutz.net; 


Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 9, ed. Glutz von Blotzheim, U., N. 1994, Seite 335; 


Die Gefährdung durch Drahtanflüge für den Bestand der Uhupopulation in der Steiermark ist auch im Brutvogelatlas der Steiermark dezidiert angeführt.


� Protecting Birds from Powerlines: a practical guide on the risks to birds from electicity transmission facilities and how to minimise any such adverse affects.- Convention on the conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Standing Committee, 23. meeting, Strasbourg, 1-4 Dec. 2003, 33 pp.


� Die Gelbbauchunke ist eine stark selektierende, spezialisierte Amphibienart, die bevorzugten Laichgewässer zeigen ein geringes Alter, sind seicht, kleinflächig, temporär, warm und liegen im Bereich von größeren Waldflächen. Gewässer mit hohen Abundanzen Echter Frösche werden gemieden, desgleichen Gewässer mit Fischvorkommen. Die Gelbbauchunke erscheint als eine konkurrenzschwache Art, deren Habitatwahl durch Vorkommen anderer Amphibienarten stark mitbestimmt wird. 


Belegt ist, dass vor dem Verschütten eines bedeutenden Gewässerkomplexes in Zusammenhang mit dem Bau der Innkreisautobahn im Jahr 1980 im Hügelland nördl. von Wels etwa 25 Bombina variegata unterschiedlicher Altersstadien in ein an Lehmpfützen reiches militärisches Übungsgelände in der Welser Heide verfrachtet wurden. Innerhalb weniger Tage verschwanden hier alle Unken bis auf ein einzelnes, juveniles Exemplar; bis heute gelangen dort keine weiteren Beobachtungen (Schuster, A., 2004: Habitatwahl und langfristige Bestandsveränderungen von Amphibienpopulationen im oberösterreichischen Alpenvorland. Denisia 15, 150 pp.).


� Da überwiegend bäuerliche Waldbesitzer an der Trasse betroffen sind, muss den Waldbesitzern die Möglichkeit gewährt werden, dass sie selbst die Nutzungen durchführen können, wobei die Arbeiten durch die Konsenswerberin entschädigt werden (UV-Gutachten, Seit 35).
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